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Erläuterungen zu den Änderungsvorschlägen der  
Geschäftsordnung des Kreistags 

Garmisch-Partenkirchen 
 

(Stand 12.07.2023) 
 
§ 10 Abs. 3 
 
Es wurde der Verweis korrigiert. 
 
§ 12 Abs. 1 
 
Es wurde der Verweis konkretisiert. 
 
§ 13 Abs. 3  
 
Ziffer 4 wurde gestrichen, da durch die Fusion der Kreissparkasse Garmisch-Partenkir-
chen mit der Sparkasse Oberland nunmehr der Zweckverband Sparkasse Oberland zu-
ständig ist. 
Ziffer 5 wird dementsprechend zu Ziffer 4. 
 
§ 17 Abs. 5 Satz 2 
 
Da Anträge grundsätzlich in der nächsten Sitzung zu behandeln sind, wurde dieser wei-
tere Satz eingefügt. Dadurch ist es dem Landrat oder der Landrätin möglich, Anträge in 
die Tagesordnung einer nachfolgenden Sitzung aufzunehmen, wenn dadurch die Tages-
ordnung der anstehenden Sitzung überfrachtet werden würde.  
 
§ 17 Abs. 6 
 
Dieser Absatz wurde ergänzt, um klarzustellen, in welchen Fällen Anträge nicht auf die 
Tagesordnung genommen werden und vom Landrat oder der Landrätin zurückgewiesen 
werden können. 
 
§ 26 Abs. 5 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
§ 29 Abs. 1 
 
Korrektur des Verweises. 
 
§ 29 Abs. 2 Nr. 6 lit. a) 
 
Durch die Fusion und dem Beitritt des Landkreises Garmisch-Partenkirchen zum Zweck-
verband Sparkasse Oberland, werden nicht mehr die Mitglieder des Verwaltungsrates 
vom Kreistag bestellt, sondern die Mitglieder des Zweckverbands Sparkasse Oberland. 
 
Durch die entsprechende Anwendung der Vorschriften des Sparkassengesetzes werden 
auch die Mitglieder des Zweckverbands in geheimer Abstimmung gewählt. 
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§ 29 Abs. 2 Nr. 7 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
§ 29 Abs. 2 Nr. 9 
 
Wurde gestrichen, da die Einstellung der Vorstandsmitglieder der Sparkasse durch die 
Fusion nunmehr dem Zweckverband Sparkasse Oberland obliegt. 
 
§ 31 Abs. 3 
 
Bisher obliegt die Entscheidungsbefugnis für alle Mitgliedschaften des Landkreises Gar-
misch-Partenkirchen beim Kreisausschuss. Aus Praktikabilitätsgründen wurde der zweite 
Satz eingefügt, wonach der Kreisausschuss nur noch zuständig ist, wenn der Landkreis 
eine Mitgliedschaft eingehen möchte und der jährliche Mitgliedsbeitrag 5.000 Euro oder 
mehr beträgt. In allen darunter liegenden Fällen ist der Landrat oder die Landrätin zu-
ständig.  
 
§ 34 Abs. 1 Nr. 2 
 
Neben sprachlichen Anpassungen werden bislang beratende Mitglieder, die im Bayeri-
schen Ausführungsgesetz der Sozialgesetzbücher (AGSG) nicht als beratende Mitglieder 
aufgelistet sind, zu Fachleuten umfirmiert, die dem Jugendhilfeausschuss hinzugezogen 
werden können (vgl. § 3 Abs. 4 der Satzung für das Amt für Kinder, Jugend und Familie 
des Landkreises Garmisch-Partenkirchen -neu). 
 
Zudem ist nun entsprechend des AGSG zusätzlich ein bzw. eine Bedienstete(r) des Job-
centers zu beratendem Mitglied (Abs. 1 Nr. 2 lit. e) zu benennen. 
 
§ 34 Abs. 1 Nr. 2, Buchstabe j) 
 
Anpassung an die gesetzlichen Bestimmungen.  
 
§ 37 Abs. 2 Nr. 1 
 
Sprachliche Anpassung. 
 
§ 39 Abs. 1 
 
Zur Klarstellung wird der Bereich Klimaschutz ergänzt. Dieser war bisher noch nicht ex-
plizit genannt. Für den Bereich Klimaschutz ist für die Beschlussfassung der Umwelt- und 
Landwirtschaftsausschuss zuständig. 
 
§ 41 Abs. 1 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
§ 41 Abs. 2 
 
Korrektur der Verweise. 
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§ 42 Abs. 1 Nr. 3 
 
Korrektur des Verweises. 
 
§ 42 Abs. 2 Nr. 10 
 
Diese Nummer wurde neu eingefügt. Die Vertretung des Landkreises Garmisch-Parten-
kirchen in der Gesellschafterversammlung oder einem entsprechenden Organ von Un-
ternehmen in Privatrechtsform, an denen der Landkreis beteiligt ist, obliegt dem Landrat 
oder der Landrätin (Art. 81 Abs. 1 S. 1 LKrO).  
 
In der Regel werden die Entscheidungen, die eine Gesellschafter- oder Hauptversamm-
lung treffen muss, für den Landrat bzw. die Landrätin keine laufenden Angelegenheiten 
i.S.d Art. 34 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 LKrO darstellen. Die Stimmabgabe des Landrats bzw. der 
Landrätin setzt deshalb in diesen Fällen einen Beschluss des Kreistages voraus. 
 
Die Befugnis über die in den Gesellschafterversammlungen der Unternehmen in Privat-
rechtsform zu beschließenden Angelegenheiten werden mit dieser neuen Nummer dem 
Landrat bzw. der Landrätin zu selbständiger Erledigung übertragen, so dass kein Be-
schluss des Kreistags im Voraus erforderlich ist. Ausgenommen davon sind Entscheidun-
gen nach Art. 30 Nr. 17 i.V.m. Art. 84 LKrO, die ausschließlich dem Kreistag vorbehalten 
sind. Hierbei handelt es sich um Entscheidungen in Bezug auf Unternehmen i.S.v. Art. 84 
LKrO, z.B. Errichtung, Übernahme und wesentliche Erweiterung sowie die Änderung der 
Rechtsform oder der Aufgaben von Unternehmen des Landkreises. 
 
§ 42 Abs. 4 
 
Redaktionelle Anpassung. 
 
§ 43 Abs. 3 
 
Sprachliche Anpassung. 
 
§ 44 Abs. 1 
 
Konkretisierung des Verweises. 
 
§ 47 Abs. 1 Satz 1 
 
Sprachliche Anpassung. 
 
§ 47 Abs. 3 lit. b) 
 
Wurde gestrichen, da sich durch die Fusion und dem Beitritt zum Zweckverband Spar-
kasse Oberland die Vertretung nunmehr nach der Zweckverbandssatzung richtet sowie 
sprachliche Anpassung. 
 


